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Die Organisation des offentlichen schweizerischen Schulwesens.

Kinder-Erziehungsheim der Gemeinde NeBlau.

. Katholische Erziehungsanstalt St.Iddaheim in Liitisburg.

Fiir verwaiste und andere erziehungsbediirftige, aber unver-
dorbene Kinder. Abteilung fiir bildungsfihige schwachsin-
nige Kinder. Staatliche Schulaufsicht.

Katholische Knabenerziehungsanstalt Thurhof bei Oberbiiren.
Staatliche Schulaufsicht.

Katholische Midchenerziehungsanstalt Burg in Rebstein.
Staatliche Schulaufsicht.

Midchen-Asyl in St.Gallen des Vereins der Freundinnen
junger Midchen.

Kinderheim .,Felsengrund” in Stein (Toggenburg). Privat.
Asyl fiir schutzbediirftige Madchen in St. Gallen. Privat.
Fiirsorgeheim Waldburg auf Rotmonten bei St.Gallen (M.).
Evangelisches Midchenerziehungsheim ,Sonnenbiihl® in
Bruggen. Privat-gemeinniitzig.

. Toggenburger Knabenerziehungsanstalt ,Hochsteig® bei

Wattwil. Staatliche Schulaufsicht.

b) Fiir korperlich oder geistig anormale Kinder:
Ostschweizerisches Blindenheim Heiligkreuz in St. Gallen.
Aufnahme vom zuriickgelegten 15. Altersjahre an.

. Taubstummenanstalt Rosenberg in St.Gallen. Staatliche.

Schulaufsicht.
Schwachsinnigen-Anstalt Marbach. Kantonale Gemeinniitzige
Gesellschaft.

. Johanneum, Schwachsinnigen-Anstalt in Neu-St. Johann.

Privat.

. Verein St.Galler Werkstiatten fiir Mindererwerbsfiahige,

Lehnstrafe, Bruggen/St. Gallen.

Fiur Jiinglinge: Internat und Externe. Aufnahmealter 15
bis 25 Jahre. Beschiaftigungen: Weben, Mattenflechten, Holz-
schnitzereien, Gartenbau. — Kostgeld. — Lohn je nach Lei-
stung, wird am Kostgeld in Abzug gebracht.

Fiir Tochter: angegliedert an die Frauenarbeitsschule.
Niahen, Kochen. Kein Internat. Lohn nach Leistung.

18. Kanton Graubiinden.
1. Kindergiirten und Kleinkinderschulen.

Staatlich nicht organisiert.

II. Obligatorische Primarschule?).

Minimaleintrittsalter. 7. Altersjahr, zuriickgelegt bei
Beginn des Schuljahres oder bis zum 31. Dezember.

1) Gesetz betreffend Schulpflicht und Schuldauer vom 11. September 1904.
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Schulpflicht. Mindestens acht volle Schuljahre, 7.—15.
Altersjahr. Volksschule (I.—VIIL Schuljahr). Wo die Schulpflicht
acht Jahre dauert, konnen die Kinder freiwillig noch ein neuntes
Jahr die Schule besuchen. Doch sind die Gemeinden nicht gehal-
ten, fiir solche Schiiler eine eigene Klasse einzurichten. Wo die
Schulpflicht bis zu hoherem Alter bereits eingefiihrt ist oder wird,
darf sie ohne Genehmigung des Kleinen Rates nicht mehr ver-
kiirzt werden. :

Schulzeit. Schulbeginn Oktober. Mindestens 28 jihrliche
Schulwochen. Die Zahl der Schulstunden betrigt maximal 33 Stun-
den unter angemessener Herabsetzung fur das erste und zweite
Schuljahr. Die Gemeinden konnen die Schuldauer auf 26 Wochen
verkiirzen, wenn sie entweder die Schulpflicht auf neun Jahre
ausdehnen, oder eine obligatorische Sommerschule von zehn Wo-
chen mit mindestens 12 woéchentlichen Stunden einrichten, oder bei
kiirzerer Dauer der Sommerschule mit entsprechend groBlerer Zahl
der wochentlichen Unterrichtsstunden.

Im romanischen Kantonsteil wird in den oberen Klassen (5.—S8.
respektive 4—8. Klasse) obligatorischer Unterricht in der deut-
schen Sprache erteilt.

Handarbeitsunterrieht fiir Middehen und Knaben.

a) Weibliche Arbeitsschule?) Obligatorisch fiir sidmt-
liche Midchen vom 3. Schuljahre an bis zum gesetzlichen Austritt
aus der Schule. Wochentlich mindestens drei Unterrichtsstunden.
In der Regel soll eine Arbeitsschulabteilung von nicht mehr als
20 Schiilerinnen zugleich besucht werden.

b) Knabenhandarbeit. Im Lehrplan2) figuriert ein
wochentlich zweistiindiger fakultativer Unterricht in Handarbeit
fur Knaben von der 3. Klasse an. An verschiedenen Orten obliga-
torisch durchgefiihrt.

1I1. Fortbildungsschulen.

In diese Schulen konnen nur Schiiler und Schiilerinnen auf-
genommen werden, die das primarschulpilichtige Alter hinter sich
haben. Es i1st den Schulriten iiberlassen, ob sie nur Knaben oder
Midchen in die Fortbildungsschulen aufnehmen wollen.?) Sie
dauern in der Regel mindestens 20 Wochen; ausnahmsweise kann
die Erziehungskommission eine Schulzeit von 15 Wochen zulassen.
Schulanfang Ende Oktober oder Anfang November. Die Zahl der
wochentlichen TUnterrichtsstunden betriigt mindestens 4’2 (drei

1) Gesetz iiber Handarbeitsunterricht fiir Mddchen in den Volksschulen
des Kantons Graubiinden. Vom Volke angenommen am 4. Marz 1923.

2) Lehrplan fiir die Biindner Primarschulen vom 2. November 1931.

3) Kantonale Verordnung fiir die biindnerischen Fortbildungsschulen vom
29. Mai 1901.
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Lehrginge a 1% Stunden); immer aber muB die Gesamtzahl der
Unterrichtsstunden in einem Jahr mindestens 90 Stunden er-
reichen.

Der Kanton unterstiitzt die Fortbildungsschulen, sofern sie in
der Regel mindestens fiinf Schiiler zihlen. Er unterscheidet dabei
obligatorische und freiwillige Schulen.

»lline obligatorische Schule entsteht, wenn eine Gemeinde oder
Fraktion oder eine Vereinigung von mehreren Gemeinden eine
Schule errichtet und deren Besuch fiir die gesamte méinnliche Ju-
gend, die auf ihrem Gebiete wohnt, vom Austritt aus der Primar-
schule bis zum erfiillten 18. Altersjahr obligatorisch erklirt.“

Die Fortbildungsschulen mit Gemeindeobligatorium wund die
freiwilligen Fortbildungsschulen fiir Knaben sind dhnlich organi-
siert; die freiwilligen Fortbildungsschulen fiir Miidehen schlie8en
an den Handarbeitsunterricht der Primarschule an und haben
eine weitere Ausbildung in den Handarbeiten und eventuell auch
in der Koch- und Haushaltungskunde ins Auge zu fassen. Dauer
20 Wochen mit je sechs Unterrichtsstunden.

Es ist jedoch statthaft, die 120 Unterrichtsstunden auf eine
kleinere Zahl von Wochen zu legen.

In Gemeinden mit vorwiegend béduerlicher Beviolkerung sollen
die Fortbildungsschulen durch entsprechende Auswahl des Stoffes
in den allgemein bildenden Fichern und durch die Aufnahme von
landwirtschaftlichen Féchern in den Lehrplan naech Moéglichkeit zu
beruflichen landwirtscechaftlichen Fortbildungsschulen )
gestaltet werden. Um subventionsberechtigt zu sein, miissen die
landwirtschaftlichen Fortbildungsschulen in zwei oder drei Jah-
ren mindestens 180 Stunden bei mindestens 4% Stunden in der
Woche umfassen.

Die Errichtung von landwirtschaftlichen Fortbildungsschulen
ist den Gemeinden freigestellt. Wird aber die Errichtung beschlos-
sen, so ist der Besuch obligatorisch fiir alle aus der Primarschule
entlassenen, in der Gemeinde sich aufhaltenden Jiinglinge bis zum
erfiillten 18. beziehungsweise 19. Altersjahr, sofern sie nicht eine
andere Fortbildungsschule, respektive Sekundar- oder hohere Mit-
telschule besuchen. Mi#dchen konnen ausnahmsweise aufgenom-
men werden.

(Berufliche Fortbildungsschulen siehe sub VII.)
1T, Sekundarschule. ?)

Jede Gemeinde ist berechtigt, eine Sekundarschule zu griin-
den (Gemeindesekundarschule). Es konnen aber auch mehrere Ge-

1) Kantonale Verordnung fiir die landwirtschaftlichen Fortbildungsschulen
vom 27. November 1930.

2) Verordnung fiir die biindnerischen Sekundarschulen vom 24. Mai 1907
und 19. November 1920.
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meinden gemeinschaftlich eine soleche errichten (Kreissekundar-
schulen).

Die biindnerische Sekundarschule schlieBt an das 7. Primar-
schuljahr an, das heiit an das zuriickgelegte 14. Altersjahr. Be-
ginn des Schuljahres: Spiitestens mit dem ersten Montag des Mo-
nats Oktober. Gemeinden, deren Primarschule jédhrlich minde-
stens 38 Wochen dauert, sowie Gemeinden und Kreise, die fiir ihre
Sekundarschule drei Jahreskurse durchfiihren, konnen die Sekun-
darschule schon an den 6. Primarschulkurs anschlieBen.

Die Sekundarschule umfaf8t zwei bis drei Kurse von minde-
stens 30 Wochen. Wochentliche Stundenzahl in der Regel 33.

Schulgeld.

Der Lehrplan vom 17. Mai 1929 nennt unter den Unterrichis-
fdchern Midchen- und Knabenhandarbeit und Haushaltungskunde
fiir Midchen. (Knabenhandarbeit als Wahlfach.)

V. Mitielschulen. «
a) Staatliche.

Kantonsschule in Chur.

Staatliche Amnstalt mit Konvikt. Jihrliche Schulwochen: 40.
Abteilungen:

a) Das Progymnasium: 2 Jahreskurse (1. und 2. Klasse fiir

Knaben und Midchen);

b) das Gymmnasium: 5 Jahreskurse (3.—7. Klasse) fiir Knaben

und Miadchen (Literar- und Realgymnasium):

¢) die technische Schule: 6 Jahreskurse (2.—7. Klasse) fiir Kna-

ben. Oberrealschule:

d) die Handelsschule: 4 Jahreskurse (2—5. Klasse) fiir Knaben.

Diplom;

e) das Lehrerseminar: 5 Jahreskurse (2.—6. Klasse). Knaben

und Midchen. _

Eintritt in der Regel nach zuriickgelegtem 12. Altersjahr in
die erste Klasse, in die Abteilungen b—e entweder aus Abteilung
a oder nach bestandener Aufnahmepriifung aus der Sekundar-
schule, bezichungsweise aus dem Proseminar Roveredo. — Schul-
geld. : :

b) Private.

1. Evangelische Erziehungsanstalt Schiers.

Eintritt vom zuriickgelegten 12. Jahre an. Abteilungen: Vor-
kurs; untere und obere Realschule; unteres und oberes Gymna-
sium (eigene Maturitatspriifungen): vierklassiges Lehrerseminar
(die Abiturienten haben sich in demjenigen Kanton, in dem sie zu
wirken gedenken, einer staatlichen Priifung zu unterziehen).
Staatliche Aufsicht. — Schulgeld.
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2. Knabenlehr- und Erziehungsanstalt des
Benediktinerstifts Disentis.
Abteilungen: Gymnasium mit sechs und Realabteilung mit
zwei Klassen. -— Schulgeld. :

3. Alpines Piddagogium Fridericianum
Davos-Platz (fir Knaben und Midchen).

Die Schule ist Gymnasium, Realgymnasium und Oberreal-
schule von der Primarschule bis zur schweizerischen Maturitit. -—
Kantonale, deutsche und holléindische Reifepriifungen. Staatliche
Aufsicht. Alter der Schiiler: 7 bis zirka 20 Jahre. — Schulgeld.

4, Katholisches Knabeninstitut St.Anna,
Roveredo.
Sekundarschule und unteres Gymnasium. Eintritt vom zuriick-
gelegten 12, Altersjahre an. — Schulgeld.

5 Lyceum Alpinum in Zuoz
Klimatisches Gymnasium. Realgymnasium, Oberrealschule
und Handelsabteilung unter staatlicher Aufsicht. Eigenes (kanto-
nales) Maturititspriifungsrecht. Kantonales Handelsdiplom. In-
ternat und Externat fiir Knaben vom 11. bis 18. Altersjahr, fiir
Midechen in der Regel nur Externat bis zum 14. Altersjahr. —
Schulgeld.

6. Hochalpines Tochterinstitut Fetan.
Vollstindig ausgebautes Gymnasium mit Vorbereitung auf
die eidgenossische und kantonale Maturitit. Realschule (Hohere
Fortbildungsschule) mit besonderer Beriicksichtigung moderner
Sprachen; Handelsschule. Staatliche Aufsicht. Internat und Kx-

ternat. Alter der Schiilerinnen 14—20 Jahre. — Schulgeld.

7. Tochterinstitut Ilanz.

Es umfaBt: 1. einen Vorbereitungskurs: 2. eine dreiklassige
Realschule (Sekundarschule); 3. eine dreiklassige Handelsschule;
4. eine siebenklassige hohere Tochterschule, deren drei erste Klas-
sen mit der Sekundarschule zusammenfallen; 5. ein Lehrerinnen-
seminar (4—5 Jahreskurse); 6. eine Haushalitungsschule; 7. zwei
Jahreskurse zur Ausbildung fiir den spitern Frauenberuf, —
Pensionsgeld.

8. ,Juventas® Arosa.

Vorbereitung auf die Maturitit.

VI. Lehrerbildungsanstalten.

1. Lehrerseminar der Kantonsschule in Chur fiir Knaben und
Médchen (siehe oben).
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2. Lehrerseminar der Fvangelischen Lehranstalt in Schiers
(siehe oben).

3. Lehrerinnenseminar im Tochterinstitut Ilanz (siehe
oben).

4. Proseminar Roveredo fiir italienischsprechende
Lehramtskandidaten. Die Anstalt schlieBt an die dortige Se-
kundarschule an und bereitet auf die dritte, eventuell vierte
Seminarklasse des Lehrerseminars an der Kantonsschule in
Chur vor. Es werden auch auBerkantonale Patente aner-
kannt.

3. Kindergirtnerinnenabteilungen an der Frauenschule in
Klosters. 3 Semester.

6. Arbeitslehrerinnenausbildung an der Frauen-

schule in Chur. Ein Jahreskurs.

.Hauswirtschaftslehrerinnenausbildung

(Kurs von sechs Monaten) an der Frauenschule in Chur.

=]

VII. Gewerblich-industrielle, kau/mdnnische, Imzdwi-rtschafﬂicke,
und weibliche Berufsbildung.

A. Gewerblich-industrielle und kaufmannische Berufsbildung.

I. Berufliche Forthildungsschulen
(zewerbliche und kaufménnische).

Obligatorium des Schulbesuches fiir Lehrlinge gewerblicher
und kaufméinnischer Berufsarten. Dispensiert vom Besuch der
kaufméinnischen Fortbildungsschulen sind die Absolventen einer
Handelsschule. Dauer 3—4 Jahreskurse zu mindestens 32 Schul-
wochen und mindestens 4 Wochenstunden.

II. Handelsschulen.

1. Handelsabteilung der Kantonsschule Chur
siehe dort.

2. Tochterhandelssechule der Stadt Chur.
Abteilung der stddtischen Sekundarschule. Unterbau: erste
Sekundarklasse.
Die Handelsschule umfaBt drei Schuljahre. Eintritt vom zu-
riickgelegten 14. Altersjahr an, respektive Anschlufl an das siebente
Schuljahr. Diplom. Schulgeld. Schulbeginn September.

3. Handelsschule der Gemeinde St. Moritaz:
Gleicher Aufbau wie Tochterhandelsschule Chur.
Privai: Handelsabteilung des Lyceums Alpinum in

Zuoz und Handelssehule des katholischen Tochterinstituts
Ilanz.
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B. Landwirtschaftliche Berufsbildung.

1. Landwirtsehaftliche Winterschule
sPlantahof“ in Landquart.

Errichtet 1896. Kurs von IEnde Oktober bis Mitte April. Ein-
tritt: Erfiilltes 16. Altersjahr. Uber den Sommer Aufnahme einer
Anzahl Gutspraktikanten in beschrinkter Anzahl. Kostgeld. Kon-
vikt.

2. Landwirtschaftiiche Fortbildungsscechulen
siehe Fortbildungsschulen.

C. Hauswirtschaftliche und weibliche Berufsbildung.

I. Hauswirtschaftliche Fortbiidungssehufen
siehe Fortbildungsschulen.

IT. Haushaltungssehulen und weibliche
Fachschulen.

1. Kantonale bindnerische Frauenschule
in Chur.

Die biindnerische Frauenschule in Chur ist aus zwei Bildungs-
anstalten herausgewachsen, aus der Frauenarbeitsschule und der
Koch- und Haushaltungsschule. Verschmelzung 1912. Es bestehen
die folgenden Bildungsgelegenheiten:

a) Kurse fiir interne Schiilerinnen: Jahreskurse.
Sechsmonatige Haushaltungskurse und sechsmonatige Kurse
fiir Weillnidhen und Kleidermachen.

b) Kurse fiir externe Schiilerinnen: Thnen ist auch
der sechsmonatige Kurs in Kleider- und Weiflndhen zugiing-
lich. Dann Abendkochkurse und Spezialkochkurse und Ein-
machkurse.

¢) Kurs fiir Lehrtochter im Kleidermachen. Dauer
zwel Jahre.

d) Arbeitslehrerinnenkurs (intern). Aufnahme nach
erfillltem 18. Altersjahr. Dauer: ein Jahr.

e) Hauswirtschaftslehrerinnenkurs (intern). Die
Kandidatinnen miissen das 20. Altersjahr erfiillt haben, im
Besitze des Primar- oder Arbeitslehrerinnenpatents sein und
gute Vorkenntnisse im Kochen und Haushalten besitzen.
Kursdauer 6 Monate.

2. Interne Frauenschule Klosters.
(Staatlich anerkannte piddagogisch-hauswirtsehaftliche
Bildungsstitte.)
Die Ausbildung gliedert sich in zwei Kurse:
a) fiir allgemeine Frauenbildung in ein bis zwei
Semestern;
b) fiir Kindergidrtnerinnen in drei Semestern.
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Die Aufnahme erfolgt nach zuriickgelegtem 19. Altersjahr.
Aufnahmetermin: 20. April und 20. September. Schulgeld und
Pension. Die XKindergirtnerinnenausbildung schlieft mit einer’
staatlichen Priifung ab.

Der Frauenschule Klosters sind Kindergarten und Kinderheim
angegliedert.

3. Haushaltungs- und Frauenabteilung
des Tochterinstituts Ilanz
Siehe Mittelschulen.

4 Volkshochschulheim fiir Madchen ..Casoja“.
Valbellaob Chur. (Privat.)

Casoja ist eine auf der Grundlage der dinischen Volkshoch-
schulbewegung errichtete Bildungsanstalt. Nach Bedarf Volks-
hochschulkurse von 3—5 Monaten auf hauswirtschaftlicher Grund-
lage und Turnkurse fiir Midchen.

VIII. Erziehungsanstalien.
a) Fur sittlich gefihrdete Kinder:
1. Waisen- und Erziehungsanstalt Lowenberg bei Schlenis und
St. Josefsheim Chur. Privat.
Kindererziehungsheim ,Gott hilft* in Zizers (Hausasyl),
Foral und in Felsberg bei Chur. Privat.
3. Landwirtschaftliche Erziehungsanstalt Plankis bei Chur.
Privat.

4. Istituto Pio Ricovero in Roveredo. Privat.

o

b) Fiir korperlich oder geistig anormale Kinder:

Anstalt fiir schwachsinnige bildungsfihige Kinder in Ma-
sans bei Chur.

19. Kanton Aargau.l)

I. Kindergdrten und Kleinkinderschulen.

Freiwillige Einrichtungen der Gemeinden. Der Staat subven-
tioniert die Besoldungsaufwendungen der Schulgemeinden mit 25
bis 70 %. Die Unterrichts{icher der Volksschule sind vom Unter-
richte ausgeschlossen. Kintrittsalter: 3.—6. Jahr.

11. Obligatorische Primarschule (Gemeindeschule).

Minimaleintrittsalter: 7. Altersjahr, zuriickgelegt
mit 1. Mai oder bis 1. November.

1) Neues Schulgesetz in Vorbereitung.



	Kanton Graubünden

